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Vollzug des Bayer. Datenschutzgesetzes (BayDSG) 

Freigabe nach Art. 26 Abs. 1 Satz 2 BayDSG für automatisierte Verfahren 
 
 
 
Gemäß Art.26 Abs.1 Satz 2 BayDSG wird die datenschutzrechtliche Freigabe für den 
allgemeinen Einsatz des nachfolgend bezeichneten AKDB-Verfahrens zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten erteilt.  
 
 
 
 
 
 Bezeichnung des Verfahrens 
 
 
 
 VGA Verbrauchsgebühren (zentral) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Angaben zum Verfahren nach Art. 26 Abs. 2 BayDSG sind in der beigefügten 
Verfahrensbeschreibung enthalten, die Bestandteil dieser Freigabe ist. 
 
 
München, den 14.04.2010 München, den 14.04.2010 
 
 
 
gez. gez. 
 
Alexander Schroth Rudolf Schleyer 
Geschäftsführender Direktor Direktor 
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Anlage 
 

 

Verfahrensbeschreibung 
 
 
Diese Verfahrensbeschreibung ist Bestandteil der datenschutzrechtlichen Freigabe des 
automatisierten Verfahrens nach Art. 26 des Bayerischen Datenschutzgesetzes (BayDSG). 
Die Verfahrensbeschreibung dient ferner zur Führung des Verfahrensverzeichnisses nach 
Art. 27 BayDSG. 
 
[ ] Erstmalige Beschreibung eines automatisierten Verfahrens Datum der Freigabe 
 
 28.03.2003   
 
[X] Änderung der Verfahrensbeschreibung    Datum der Freigabe 
 
 vom 28.03.2003 14.04.2010 
 
 
1. Angaben zur speichernden Stelle 
 

1.1 Behörde, Einrichtung 
 Städte, Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Stadtwerke / Eigenbetriebe, 

Zweckverbände 

1.2 Nähere Auskunft erteilt Tel. 
 AKDB München 089 / 5903-0 

 
 
2. Angaben zum automatisierten Verfahren 
 

2.1 Allgemeine Bezeichnung des Verfahrens 
 VGA Verbrauchsgebühren (zentral) 
2.2 Aufgaben, zu deren Erfüllung die personenbezogenen Daten verarbeitet oder genutzt werden 

 Speichern und Verarbeitung der für die Durchführung der Verbrauchsgebührenabrechnung 
relevanten Daten 

2.3 Örtliche und sachliche Zuständigkeit für die unter Nr. 2.2 genannten Aufgaben 
 Örtliche Zuständigkeit:  Gebiet der unter 1.1. genannten Behörden und Einrichtungen 

Sachliche Zuständigkeit: Sachgebiet Verbrauchsgebühren der unter Nr. 1.1 genannten 
Behörden und Einrichtungen 

2.4 Rechtsgrundlage der Verarbeitung oder Nutzung (mit Art. - oder §§-Angabe) 

 Art.15 ff. BayDSG i. V. m. Kommunalabgabengesetz (KAG) und der Satzung über die 
Erhebung der jeweiligen Gebührenart der unter Nr. 1.1 genannten Behörden / 
Einrichtungen 

2.5 Kreis der Betroffenen 

 Abnehmer von abzurechnenden Verbrauchseinheiten  
(Strom, Gas, Wasser, Kanal, Abwasserabgabe, Fäkalschlamm, Müll, Straßenreinigung  
und Diverse), Sachbearbeiter 
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3. Art der gespeicherten Daten 
 

Lfd. Nr. Bezeichnung der Daten 

1. Abnehmerstammdaten (fester Teil): 

1.01 Behörden - Nummer 

1.02 Abnehmer - Nummer 

1.03 Unterabnehmer - Nummer 

1.04 Untersatz - Kennung Satzart 25 

1.05 Gebührensatz 

1.06 Tarif 

1.07 Berechnungsfaktor zum Grundpreis  

1.08 Messpreis 

1.09 Preis pro Einheit 

1.10 Mindestabnahme 

1.11 Rabatt 

1.12 Staffel 

1.13 Geb.- Zuschlag in Prozent 

1.14 Stellenzahl des Zählers 

1.15 Montagestand 

1.16 Demontagestand 

1.17 Zählerkonstante 

1.18 Tatsächlicher Verbrauch 

1.19 Verbrauchsbasis / Monat 

1.20 Winterverbrauch / Monat 

1.21 Hilfsfeld 

1.22 Aufgel. Jahresverbrauch 

1.23 Aufgel. Vorjahresverbrauch 

1.24 Letzter monatlicher Teilbetrag 

1.25 Konstanter monatlicher Teilbetrag 

1.26 Bisher bezahlter Abschlag 

1.27 Freimengen für Vieheinheiten  

1.28 Kennung Gewichtung 

1.29 Gebührensatz - Status  

1.30 Änderungskennung 

1.31 Mehrwertsteuer - Kennung  

1.32 Abschlag - Kennung  

1.33 Mehrzweck - Kennung  
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3. Art der gespeicherten Daten (Fortsetzung) 
 

Lfd. Nr. Bezeichnung der Daten 

1.34 Winterverbrauch - Kennung 

1.35 Abzusetzende Freimenge 

1.36 Zu berechnender Verbrauch 

1.37 Objekt - Nummer (PK) 

1.38 Tarif-  Untergruppe 

1.39 Zähler - Nr. / Text 

1.40 Baujahr / Eichjahr / Typ 

1.41 Ende – Datum 

1.42 Letztes Änderungsdatum 

1.43 Schwankungskennung 

1.44 Anfangs - Datum  

1.45 Nicht absetzbare Freimengen  

1.46 Bisher ausgewiesene MWST 

1.47 Berechnungsergebnis 

2. Abnehmerstammdaten (variabler Teil) nach Zähler / Gebührenart: 

2.01 Status Abnehmer 

2.02 Inkasso – Nummer 

2.03 BLZ 

2.04 Konto – Nummer 

2.05 Zuordnung Bank Zahlungspflichtiger  

2.06 PK - Nummer div. Gebührenart (mehrfach)  

2.07 Zuordnung PK - Nr. Zahlungspflichtiger  

2.08 Ausgleichsabgabe 

2.09 Abnehmergruppe 

2.10 Vorauszahlungsausweisung 

2.11 Anzahl Gebührensätze 

2.12 Anschrift Verbrauchsort (Name, Vorname, PLZ, Ort, Straße, Hausnummer) 

2.13 Anschrift Zahlungspflichtiger (Name, Vorname, PLZ, Ort, Straße, Hausnummer) 

2.14 Anschrift Zustellvertreter (Name, Vorname, PLZ, Ort, Straße, Hausnummer) 

2.15 Bisher ausgewiesene MWSt. gesamt 
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3. Art der gespeicherten Daten (Fortsetzung) 
 

Lfd. Nr. Bezeichnung der Daten 

3. Behördenstammdaten 

3.01 Behördennummer  

3.02 Behördenbezeichnung  

3.03 PLZ 

3.04 Ort 

3.05 Straße 

3.06 Sachbearbeiter 

3.07 Rufnummer / Faxnummer / E-Mail-Adresse (optional) 

3.08 Bezeichnung Hausbank 

3.09 Bankleitzahl 

3.10 Kontonummer 

3.11 Mehrzweckfeld 

3.12 Einwohnerzahl 

3.13 Rechnungskennung 

3.14 Datenträgeraustausch 

3.15 Zahlungsfrist 

3.16 Terminal Nummer 

3.17 Anfang Geschäftsjahr 

3.18 Ende Geschäftsjahr 

3.19 Prozent Hoch 

3.20 Prozent Niedrig 

3.21 Winterverbrauch Zeitraum  

3.22 Tabellen Nummer je Gebührenart 

3.23 Rechtsform 

3.24 Integration Personen - Konto  

3.25 Grundpreis 

3.26 Staffel 

3.27 Rabatt 

3.28 Toleranzkennung 

3.29 Abweichende Behördennummer je Gebührenart 

3.30 Fälligkeit Vorauszahlungen  

3.31 Bestabrechnung / Durchschnittspreisberechnung / Besteinstufung 

3.32 Bescheidunterdrückung 

3.33 Heizwert (Gas) 
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3. Art der gespeicherten Daten (Fortsetzung) 
 

Lfd. Nr. Bezeichnung der Daten 

3.34 Kuvertierung 

3.35 Berechnungsfaktor Freimengen  

3.36 Statistiksteuerung 

3.37 Anzahl Monate Abschlag 

3.38 Fälligkeit für künftige Abschläge 

3.39 Abweichende Account Nummer / Hauptkundennummer 

3.40 Kennung Gewichtung 

3.41 Prozentsatz Abschlag 

3.42 Nicht absetzbare Freimengen  

3.43 Tariftabelle 

3.43.1 Tabellen Nummer 

3.43.2 Tarifzeile 

3.43.3 Tarifzeitraum von / bis 

3.43.4 Grundpreis   

3.43.5 Preis für Messeinrichtung 

3.43.6 Preis Einheit 

3.43.7 Mindestabnahme (kWh / cbm) 

3.43.8 Rabatt in %   

3.44 Staffeltabelle  

3.44.1 Tabellen Nummer 

3.44.2 Tarifzeile 

3.44.3 Tarifzeitraum von/bis 

3.44.4 Mengen- und Preisangaben (für Staffelberechnungen) 
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4. Art der regelmäßig an Dritte zu übermittelnden Daten und deren 

Empfänger 
 

 
Lfd. Nr. 
von Ab- 
schnitt 3 

 
Empfänger  
(mit Bezeichnung der 
Aufgaben, zu deren Erfüllung 
die Daten übermittelt werden) 

 
Rechtsgrundlage 

 
automatisiertes 
Abrufverfahren i. S. 
von Art. 8 BayDSG 

 
wenn kein automatisiertes 
Abrufverfahren: 
Häufigkeit oder Anlass 
der Übermittlung 

   ja nein  

1.02, 
1.47, 
2.03, 
2.04, 
2.13 

Banken  
(Clearingstellen) 

Art. 19 Abs. 1 
Nr. 1 BayDSG 
und 
Ermächtigung 
zum beleglosen 
Datenaus-
tausch der 
AKDB mit 
Banken 

 X täglich 

      

2.13 Bayerisches 
Behördeninformations-
system (BayBIS) 

Zum Abgleich der 
Adressdaten 

 

Art. 18 Abs. 1 
BayDSG i.V. 
mit § 28 Abs. 5 
MeldeG 

 X Bei Bedarf 

      

      

      

      

      

 
 

5.  Regelfristen für die Löschung oder die Prüfung der Löschung 
 

 
6 bzw. 10 Jahre (§ 37 Abs. 1 S. 1 Nr. 7  i.V.m. § 82 Abs. 2 Sätze 2-4  KommHV-Kameralistik 
und § 33 Abs. 1 S. 1 Nr. 7 i.V.m. § 69 Abs. 2 Sätze 2 – 5 KommHV-Doppik) 
 

 
 
6. Personengruppen, die innerhalb der speichernden Stelle automatisiert 

verarbeiten und nutzen 
 

 
Sachbearbeiter- / innern der unter 1.1 genannten Behörden / Einrichtungen, 
Systemadministratoren 
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7. Bei Auftragsdatenverarbeitung: Auftragnehmer  
 

 
Die Aufgabe wird im Wege der Auftragsdatenverarbeitung erledigt durch: 
(wenn zutreffend um Auftragnehmer ergänzen)  
 
Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB) 
 

 
 

8. Empfänger vorgesehener Datenübermittlung in Staaten außerhalb der 
Europäischen Union (= Drittländer) 

 
 
entfällt  
 
 

 
 
9. Gegebenenfalls ergänzende Angaben 
 

 

Zentrales Verfahren 

Als Zugang zum zentralen Verfahren kann ein Vorverfahren eingesetzt  
und verwendet werden: 

• Dialogverfahren ZAS für Auskunft, Eingabe und Bearbeitungen sowie Löschungen von 
Personen-, Stamm- und Veranlagungsdaten 

Datenschutzregularien wie zum Beispiel ein System zur Vergabe von Benutzerrechten sind 
Bestandteil des Verfahrens und müssen zwingend eingerichtet werden. 

Das Verfahren besitzt eine Anbindung an ein zentrales Archivierungssystem (EASY Archiv, 
Objekt 854). Dieses dient dem Zweck, verfahrensrelevante Dokumente revisionssicher 
abzulegen. Die Zugriffe darauf erfolgen über zentrale Dialog-Funktionen ( ZAS ) bzw. über 
Suchfunktionen im Web-Dialog. 

 

 
 
 
München, 13.04.2010 
 
 
gez. 
 
N. Hösl 
Objektverantwortlicher 
 


